
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERillM FÜR INNERES 

1014 WIEN, Postfach 100 

DVR: 0000051 
Bei Beallrnr()rtung bitte angeben 

76.015/53-IV/1l1d/96 

Entwurf eines Abkommens zwischen der Re
gierung der Ukraine und der Regierung der 
Republik Österreich zur Vermeidung der Doppel
besteuerung und zur Verhinderung der Steuerum
gehung auf dem Gebiete der Steuern vom Ein
kommen und vom Vermögen; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 WIEN 

3/8N-~/KE" 

Wien, am 14. November 1996 

Referent: Holubar 

Kl.: 2433 

In der Anlage übermittelt das Bundesministerium fur Inneres 25 Ausfertigungen seiner Stel

lungnahme zu dem im Betreff bezeichneten Entwurf. 

Beilagen 

Ftlr die Rit~keit 
der Ausfe~l: 

Für den Bundesminister: 

Holubar 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERillM FÜR INNERES 

1014 WIEN. Postfach Ion 

D\R 0000051 
Bei BeanlwC'l1ung bitte angehen 

76.015/53-IV/ll1d/96 

Entwurf eines Abkommens zwischen der Re
gierung der Ukraine und der Regierung der 
Republik Österreich zur Vermeidung der Doppel
besteuerung und zur Verhinderung der Steuerum
gehung auf dem Gebiete der Steuern vom Ein
kommen und vom Vermögen; 
Stellungnahme 

An das 

Bundesministerium 
fur Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1015 WIEN 

Zu Zl. 044822/5-IV/4/96(3) 

Wien, am 14. November 1996 

Referent: Holubar 

Kl.: 2433 

Aus der Sicht des Bundesministeriums fur Inneres bestehen gegen den im Betreff bezeichneten 

Entwurf grundsätzlich keine Bedenken, doch wird ersucht, den Abschluß des gegenständlichen 

Abkommens mit der Umsetzung eines wichtigen Anliegens des Innenressorts, dem Abschluß 

eines Schubabkommens mit der Ukraine, zu verknüpfen. Eine beträchtliche Zahl jener Per

sonen, die illegal nach Österreich einreisen, kommt derzeit über die Ukraine und über Ungarn 

nach Österreich. In diesem Zusammenhang sind in einer beträchtlichen und keineswegs zu ver

nachlässigenden Zahl von Fällen Vorauf enthalte in der Ukraine nachweisbar. Von österreichi

scher Seite besteht daher ein wesentliches Interesse daran, im Zuge der Vorbereitung von Ver

einbarungen zwischenstaatlicher Natur, an denen die Ukraine ein Interesse hat, darauf hinzu

weisen, daß Österreich seinerseits am Abschluß eines Schubabkommens mit der Ukraine inter-
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essiert ist. Es wird daher angeregt, in den Verhandlungen über ein Doppelbesteuerungsab

kommen dieses Interesse zum Ausdruck zu bringen und nach Möglichkeit den tatsächlichen 

Abschluß des zur Begutachtung übermittelten Abkommens mit dem Abschluß eines Schubab

kommens der Ukraine mit Österreich nach dem Muster des Schengen-Polen-Übereinkommens 

oder nach Vorbild der seitens der EU getroffenen Rückübernahmevereinbarungen zu 

verknüpfen. 

Für den Bundesminister: 

Holubar 

Für ~~~l~~gkeit 
der _~.mg: 
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